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Auf\ijrund des § des r l urberein1gungsgesetzes (Fl ur-bG) 
in d@.r Fassung vorn 16. Marz 1976 (Bundesgesetzblatt 1 
; . 546) wird für d i e in der Anlage t aufgeführten 
Crondot.ückc 

K>eder Gemarkung/en . . . ..dr.i. <:h und Eltvllle 
' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
die Flurberein igung a ngeordnet . Die Anlage 1 b i ldet e inen 
Bestandteil dieses Beschlusses. 

. 1167 2. Das Flurbere1n1gungsgebiet hat eine Größe von .. . . . ...... ha 
worin eine Waldflache von -~~~. Qt. enthalten ist. 
Die Grenzen des Flurbereinigungsgebietes sind auf der 
Gebietskarte durch einen grünen bzw. orangen Farbstreifen 
kenntlich gemacht . 

3. Die Gemeinschaft der Teilnelvner am Fl urbereinigungsverfahren 
fUhrt den Namen: 

'"Teilnehmergemei nschaf t der Flurbereini9un9 
t<iedrich „ von .•.••••• .• .• • ....••••• • ••••••••••••• • • 

·t s · t . m1 d em 1 z 1n . . . . Kiedrtch . . . . . . . . . . . • . • . . • • • . . 

Sie ist eine körp.~rschaft des öffentlichen Rechtes. 

◄ . Di e Beteiligten werden nach S 14 FlurbG aufgefordert, 
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind. aber 
zur Beteil i gung am Flurbereinigungsver fahren berechtigen, 
innerhalb 3 Monaten nach Bekanntgabe dieses Besch lusses 
beim Amt fUr Landwirtschaft und Landentwicklung in 

!i~~F1:9~~~~1:~~F?~~- J:-~, . ?~99. ~~:~~~~~~ . .... . ......... .. . 
anzumelden . Werden Rechte nach Ablauf (,\ieser Frist an9e„ 
meldet, so kann das Amt für Landwi rtschaft und Landent
wicklung die bisherigen Verhandlungen und Festsetzun9en 
gelten lassen. 

Der 1nnaber eines o.a. Rechtes muß die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich 
gelten lassen . wie der Beteiligte, dem geqenüber die Frist 
durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf 
gesetzt worden ist. 
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: . Nach S 34 bzw. nach S 85 Ziff. 5 FlurbG ist von der Bekannt 
gabe dieses Beschlusses ab bis zur Unanfechtbarkeit des 
Flurbereinigungsplanes in folgenden Fällen d i e Zustimmung 
des Amtes für Landwirtschaft und Landentwickl ung erforderl i ch: 

a) Wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Flurbereinigungs
gebiet geändert werden soll: dies gilt nicht fUr ÄnderunQen. 
die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetri eb gehören; 

b) wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben . Einfriedungen. Hangterrassen 
und ähnliche Anlagen erri chtet, hergestellt , wesentl i ch 
verändert oder beseiti gt werden sollen: 

c) wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfen
stöcke, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze 
beseiti gt werden soll en . Die Besei t i qung ist nur in Aus 
nahmefällen möglich, soweit landeskulturel le Belange, 
insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
nicht beeinträchtigt werden; 

d) wenn Hol zei nschläge vorgenonvnen werden sollen, die den 
Rahmen e i ner ordnun9s9emäßen Bewirtschaftun9 übersteigen. 

Sind entgegen den Absätzen a) und b) Änderungen vorgenolllTlen, 
Anlagen hergestellt oder beseiti gt word~·n, so können sie im 
Verfahren unberücksicht i gt blei ben; das Amt ftir Landwirtschaft 
und Landentwickluno kann den früheren Zustand nach S 137 FlurbG 
wiederherstel len lassen, wenn dies der Flurbere ini gung dienlich 
ist . 

Si nd Ei nQriffe entgegen dem Absatz c) vorgenommen worden, so 
muß das Amt fü_r Landwirtschaft und Landentwickl ung Ersatz
pflanzungen anordnen. 

Werden entgegen dem Absatz d) Holz·einschl.Sge vorgenommen, so 
kann das Amt für Landwirt schaft und Landentwick l ung anordnen, daß 
derjeni 9e, der das Holz f ä l lte , die abQeholzte oder verlichtete 
Fläche nach den Weisungen der Forstaufs i chtsbehörde wieder 
ordnungsgemäß i n Bestand zu bringen hat. 

6 . Der entscheidende Teil d i eses Beschlusses wird im Staatsan
zei9er veröffentl i cht und in der Gemeinde ii~~,>~~---······ 
und . . . . der . . . . Stadt . . . . . . Eltvi. . . . . l. le . . . u. nd . . . in . . . der . . . . an . . . das . . . . Flurberetn~g. . . . . . . . . ~~9~9~9~~t. . 
an. . gr. . enzenden . . . . . . . . . Gemeind. . . . . . . e . . sch. . . l. an1enbad . . . .. .................... öffentlich bekanntg~JNl9Qt, . ... 

Gle i chzeitig wird der Beschl uß mit BegrUnduna UQ~.~it.Q~r.Ges . . . 
b. i. etsk~~io.:e-~~~. . . . . . . . . . . . -. Ei~~i~ht~~~~-d~~. . . h-die.~t~1i19ten . . . . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . . . . . . . . . .. .be... i . ~~,.~~~9~-
verwaltung ... ..... . ...El.tville... .. , ., ...............Rathaus, Matthäus-MU..... .ll.er-~~r,.}.. . . ~QQ.Q~0.~7 
me.............i ndeverwa l tungen . ...............Kiedrich , Ra...t haus, . ... . .Mark. ... t.str........ 27 .und .. . . ~~9;~~g~~-
9~~, -~~~~~~~, -~~~~g~~~r-~~~,.?1,.~~Qreo4.4er.all9e~eioeo_.01e0s t -
st..........unden 2 .Woc. .......hen lan-3. . . ~~~<3,;~9~: . .................... . ... . ... • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Oas Flurbereinigungsverfahren Kiedrich wird eingelei t e t , am 
die Produktions - und Arbeitsbedingungen in der Landw i rtschaft, 
insbesondere im Weinbau, zu verbessern und die allgeme i ne Lan
deskultur und Landentwicklung zu fördern. 

Der Weinbau ist im Rheingau und in der Geme i nde Kiedrich e i n 
bedeu tender Wi rtschaftsfaktor. Um die Wettbewerbsfähigke i t der 
we i nbautreibenden Betriebe im Rahmen des EG-Mar ktes zu erha l ten 
und zu fördern, ist es zwingend erforderl i ch, die Produktivi
tät des Weinbaus zu verbessern . 

Die Flurverfassung i n der Gemarkung Kiedrich geht in i hren Ur
sprüngen in d i e vergangenen Jahrhunderte zurück. Led i g l i ch in 
den Bereichen Weihersberg , Gango l fsberg, Dietenberg und Grünbach 
wurde vor dem 2. Weltkrieg eine Flurbere i ni gung durchgefUhrt. 
Die Weinbergsf l ächen sind in ihrer Bewirtschaftung durch un
güns t ige Lage, GrundstUcksform, mangelnde Wegeersch l ießung und 
s c hlechte Wasserführung erhebl i ch behindert . Die maschinelle 
Bearbeitung ist daher erheblich erschwe r t und d i e Qualität der 
Er t räge wird ver mindert , wenn die Ze i lenrichtung nicht dem op
timalen Sonneneinstrahlwinkel entsprich t . 

Im Fl urbereinigungsverfahren werden d i e Gr unds t ücke so zuge
schnitten, daß eine zeitgemäße Bewirtschaftung ermöglicht 
wird . Das Wegenetz , das Mängel in der Lin i enfUhrung, in der 
Wegebreite und im Ausbau aufweist , wi rd nach modernen be
triebswirtschaftlichen Gesichtspunkt en neu gestaltet. Hier
durch werden Wegezeiten , Reparat ur- und Kra f t stoffkosten ver
r i nger t . Di e Mängel der wasser f Uhrung ln den We i nbergslagen 
werden durch e i nen zweckentsprechenden Ausbau der wasserba u
lichen An l agen beseiti gt. Durch Ei nbeziehung von Grundstücken 
aus der Gemarkung Eltville in den Fl uren 7 und 8 werden die 
vor handenen Besitzverflecht ungen berUcksicht igt. 
Für die Ubrigen landwirtscha ftlich genutzten Flächen werden 
dur ch entsprechende Neuordnungs- und Er sch l ießungsmaßnahmen 
ebenfalls die Pr oduktions- und Arbeitsbedingungen im Rahmen 
der Flurbereinigung verbessert. 

Neben ökonomischen Nutzungsansprüchen werden die ökologischen 
Belange gleichrangig berücksicht i gt. Entsprechend dem gesetz
l i chen Auftrag werden be i al l en Maßnahmen in der Flurbereini
gung den Erfordernissen der Landschaftspflege Rechnung ge
tragen . Ein Ausbau der natürl ich f l ießenden Gewässer ist nicht 
vorge•ehen. In den B~cht~ l orn ooll die 0t~ndort9orocht o Boden
nutzung erhalten bleiben. Auch soll en grundsätzl ich keine 
Eingriffe i n die vorhandenen Obstbestände vorgenommen werden . 
Falls bei der NutzUngsabgrenzung des Weinbaugebietes Flächen 
mit anderer Nutzung in Anspruch genommen werden, 1st ein ent
sprechender Ausgleich vorgesehen. 
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DarUber hinaus Sind weitere Maßnahmen der Landschaftspfl ege 
geplant. Die genaue Festlegung erfolgt im Wege- und Gewässer= 
plan mit landsc haftspf l egerischem Begleitplan. 

oer P'rt, l :teit- und Erhvluuysw~.E: t;. Uer Gel'nelnae wird durch die 
Schaffung entaprechender Einrichtungen im Rahmen der Flurbereini
gung gesteigert. Durch Maßnahmen, wie die Schaffung weiterer 
Ortsverbindungswege, die Entflechtung öffentlicher- l andwirt= 
schaftllcher verkehr und die Beseit i gung von Uberfahrts-
rechten im Innen- und Außenbere ich , wird zur Verbesser ung 
der Verkehrsverhältnisse beigetragen. 

Die Ortsl age wird neben den o.g. Gründen im Bereich der Fluren 
7, 21 Und 29 aus vermessungs - und katas ter technischen GrUnden 
in das Verfahren einbezogen. 
Die Einbeziehung der im Verfahr en befindlichen Waldflächen 
erfolgt wegen der Festlegung der 2ukUnft igen Wald-/Feldgrenze 
und aus vermessungs- und verfahrenstechnischen Gründen. Die 
zuständige Fors taufs ichtsbehörde hat hierzu die Zustimmung 
gemäß§ 85 Ziff. 2 FlurbG erteilt . 

Die gem. § 5 Abs. 2 FlurbG zu beteiligenden Stell en haben 
Sich p0sitiv zu der DurchfUhrung der Flur bereinigung geäußer t . 

Wesentliche Ent scheidungshi l fe für die Ein l eitung des Ver
fahrens sind die Aussagen der Agrarstrukturellen Vorpl anung 
Eltville. 
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Geqen diesen Beschluß kann binnen 2 Wochen Widerspruch 

beim Hessischen Landesamt f Ur Ernährung, Landwirtschaft 

und Landentwicklung - Abtei l ung Landentwicklun9 - in 

6200 Wiesbaden, Parkstraße 44 , a l s obere FlurbereinigungsbehOrde. 
erhoben werden. 

Der Lauf der Frist beginnt mit dem 1. Tage der öffentlichen 
Bekanntmachung. Der Widerspruch ist schriftlich e i nzulegen 

<bder zur Niederschrift zu er~laren. 

F 830 - IU.edrleh 114 7 3/82 62 Wie■b&den, den 22. -• 1982 

Be■■i■eb-■ Land■■- fUr llrnllhrwlQ, 
Landwirt■c:baft und Landentwieltlw,q, 
- Abt. Landentwieltlw,q -

(L.S.) 9ez:. Dr. Willte 

( Dr• Willte ) 
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P. l at t 1 

An ... age 1 

zum Flurbereinigungsbesch l uß ~tedrich 

Verzeichnis 

der im Flu rberein i gungsgebie t l iegenden Grundstücke 

Gemarkung Kiedrich 

Flur 1 alle Flurstöcke mit Ausnahme 

Flurs t . 28/1 , 28/2, 28/10 , 28/12, 28/1 4, 28/15, 28/17, 

28/18 , 28/27 , 28/36 , 28/40 bis 28/ 46, 59 / 28 

Fl ur 2 bi s 6 a l le Flurs t ücke 

Flur 7 alle FlurstUcke mit Ausnahme 

Flurst. 1/2 bis 1/4, 1/6 b i s 1/ 10, 1/21 bis 1/31 , 1/34, 

1/4 3, 1/45, 1 / 4 7 bis 1/54 

Flur 8 alle FlurstUcke mi t Ausnahme 

Flurst. 1/3 , 1/4, 1/7 , 1/ 1 1, 1 / 14 bis 1/2 1, 4/1 , 7/ 1, 

9/1 , 1 1/1 , 12/1 , 15/2, 16/ 2, 17/3 , 18/2 , 20/1, 

22, 1 14/1 , 1 15/1, 1 17/1, 1 18/1 , 119/1, 1 19/2, 

127/ 1, 128/2, 128/3, 129/5 bis 129/7, 130/1 , 

130/3, 132/1, 289/2 bis 289/8, 292, 309/5, 

340/19, 34 4/ 1, 369/21, 399/290, 508/1, 5 15/128, 

518/10 , 519/ 11 , 521/29 1, 522/1, 534/119, 537/ 120

538/12 1 , 541/121, 542/122 , 545/123, 5 46/1 24 , 

549/125 , 566/ 133, 569/134 

Fl ur 12 alle Flur stücke 

Fl ur 13 al l e Fl urstücke mit Ausnahme 

Flurst . 1/2 , 1/3 , 1/5 , 1/7, 1/9 , 1/1 1 , 1/12 , 1/14 , 1/16, 

1/ 17 , 1/19, 1 /20, 1/22 bl::s 1 /29 , J/3 U.i.a J /16, 

4/2, . 4/3 , 4 /5 , 6/2, 6/3, 7/3, 8/1 , 9, 10,11/1, 

11/ 2 , 22/1, 22/7, 22/ 10 , 22 /1 2 bis 22/17, 22/22 

bi s 22/24, 6 1/8 bis 61/15, 6 1/ 17 , 61/20 bis 6 1/22

6 1/27 , 6 1/29 bis 6 1/ 3 1, 382/3, 381/1, 384/2 b is 

384 / 4, 385/ 1 bis 385/7, 532/18, S33/19, SJ4/20 , 

535/2 1, 537/22 , 6 21/22, 633/61, 634/61 , 638/61, 

640/61, 643/22, 644/22, 763/ 4, 768/1 

, 

, 



Flur 14 al le Flurstücke 

Flur 15 al l e Flur stUckP-

Flur 16 alle Flurstücke mi t Ausnahme 
Flurst. 1/3, 1/5 , 1 /6, 2/23 bis 2/27, 2/29, 3/6, 

4/3 bis 4/5, 5/2 , 5/3, 6/1 , 7/2, 8/6, 8/9, 
88/61 , 88/63 

Flur 17 alle Flurstücke 

Flur 18 Flurs t . 77 bis 79 , 84, 85, 87, 88/1 , 89, 90, 93/1 , 

94, 95/1, 95/2, 96/3 bis 96/5, 97, 99, 100, 

102, 104 bis 107, 109 bis 1 13, 1 14/1 , 115/ 1, 

116 bis 126, 127/1, 129/1, 129/2 , 131 bis 

133, 135 b i s 137 , 140/ 1, 142 bis 146, 148, 

149/ 1, 150/3 , 150/5 , 150/6, 151/3, 151/5, 

15 1/6, 153/2 , 15 3/4, 155/1, 156/1, 157/1 , 

159 , 160 bis 162164/3, 164/5, 165/3 , 165/5, 

166/3, 166/5, 167/3, 167/5, 168/1 , 170 b i s 

173, 174/1, 174/2, 174/4, 174/5 , 175, 177/1, 

178 , 181 bis 184, 187/1, 190/1 bis 190/4, 

191/1 bis 19 1/ 4, 192/ 1 bis 192/4, 193/1 bis 

193/3, 194 bis199, 200/2, 200/4, 200/5, 200/6, 

201 bis 209 , 231/23 , 232/7, 233/5 , 234 , 236/ 130, 

237/141 , 268/ 179, 269/179 , 270/179, 271/ 108, 

272/108 , 293/ 141, 295/141 , 302/98, 303/98, 

304/86, 305/86 , 306/101, 307/101 , 312/ 176, 

313/176, 353/ 141 , 354/141 , 379/163, 380/158 , 

381/158 , 382/158 , 383/ 158, 384/163, 385/163, 

387/163 , 388/163, 389/ 163, 400/95, 402/193, 
403/193 , 408/147 , 409/ 147 , 730/180, 731/180, 

Flur 19 al le Flurstücke 

Flur 20 Flurst. 162/3 , 163/ 1, 164/1, 168/ 1, 169, 170, 17 1/ 1, 

172, 173, 174 , 175/1, 177 bis 184, 186/ 1, 186/2, 

187, 188/1, 192/1 , 193/1 , 193/2, 196 bis 203, 

2 13 bis 2 16 , 219, 220, 221/1, 221/2 , 222/1, 

222/2, 223, 224 , 230/1, 2l0/2 , 234, 235. 237 , 

Blatt 2 



Fl ur 20 Pl urst . 238/1, 261/ 15 b i s 261/ 2 9, 2 61 , J 1 bis 261/38, 

26 1/40, 264, 266/7, 2 72/190 , 298/185 , 299/185, 

300/185 , 301 / 185, 302 / 188 , 305/ 19 1 , 312/195, 

316/208, 317/209, 319 /2 11 , 320/212 , 321/217, 

) 2 2/210, )2)/225, J24/22G, )25/227 , 326/220 , 

327/229, 329/265 , 332/222, 335/23 6, 350/204, 

351/204, 3 52/204, 353/207 , 354/207, 357/230, 

360/230, 361 / 230, 362 /230 , 363/230, 41 3/160, 

426/2 10, 427/210, 428 /230 , 429/230 , 

Fl ur 21 bis 29 a lle FlurstUcke 

Gemarkung Eltville 

Flur 7 alle Fl urstücke 

Fl ur 8 Fl urst , 3/ 1 , 3/2 , 4, 6/1, 6 /2 , 8 bis 21, 23 , 

24/2 , 26/2, 26/3, 27/1, 28 , 34, 35, 

36, 37/1 , 40 bis 47, 48/1, 49 , 50/1, 

5 1/ 1 , 51/2 , 5 1/3 , 51/4 , 52/1 , 52/2, 

53/1 , 54/1 , 54/2 , 54/3 , 55 bis 58, 

61 bis 64, 65/1, 134 , 141 /7, 142/7 , 

145/54, 149/ 29, 150/30, 151/31 , 152/ 32, 

153/33, 190/22 , 191 / 22 , 192/39, 194/59 , 

195/60, 196/60, 197/59, 198/60 

BJart l 


